
BundfÜfchtetfreieArztwahlinEuropa
Die IVmuss Behandlungen im
Ausland bezahlen, sagt ein
Zürcher Gericht schon zum
zweitenMal. Der Bund ficht das,
Urteil nicht an, weilsonst die
freieArztwahl in der EU droht.

Von Rene Lenzin
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Der 14-jäh,rige A iSt seit Geburt gehbehin-. '
dert. Die bisher beste Therapie mr seine '

Behinderung hat der Knabe in einer deut-
schen Klinik gefunden., Bereits zweiinal
weilte er dort in Behandlung. Doch wollte
die Invalidenversicherung (IV) daftir
nicht aufkommen. Beide' Male, wurde sie
vom Zürcher Sozialversicherungsgericht
aber dazu verknurrt, die Kosten zu über-
nehmen.

Bereits das erste Urteil, das der «Tages-
Anzeiger» vor gut zwei Jahren publik ge-
macht hat (TA vom 25. Mai 2005), sorgte
mr heftigen Wirbel in der Politik. Nicht
weil die IV Kosten von ein paar Tausend
Franken übernehmen musste. Sondern
weil das Urteil weit reichende Auswirkun-
gen auf die IV und auf andere Soz,ialversi-
cherungen haben könnte. .

Folge des freien Personenverkehrs
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Das Gericht beruft sich auf den bilatera-
len Vertrag der Schweiz mit der EU über
den (reien Personenverkehr. Dieses Ab-
kommen umfasst auch die so genannte
passive Dienstleistungsfrerneit: Schweize-
rinnen und Schweizer dürfen sich wäh-
rend dreier Monate ohne BewilligUng in
einem EU-Land aufhalten, um dort Dienst-
leistungen zu konsumieren. Gemäss Urteil
gilt dieses Recht auch mr ambulante medi-
zinische Behandlungen, die von Sozialver-
sicherungen bezahlt werden. Übertragen
auf die Krankenversicherung hiesse das,
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BILD VOLKMAR SCHULZ/KEYSTONE .
Einen Arztbesuch im Ausland wollte die IV nicht bezahlen.

dass man einen Arzt im AuSland aufsuchen
könnte, ohne vorher die Bewilligung sei-
ner Krankenkasse einzuholen. Auch wenn
da~ Urteil sich ,nur auf einen einzelnen
konkreten Fall bezieht undnicht allgemein
gültig ist, weist es letztlich den Weg zur
freien Arztwahl im gesamten EU-Raum.

Davon will der Bundesrat allerdings
nichts wissen. In der Antwort auf eine par-
lamentarische''''"Anfrage von J. Alexander
Baumann (SVP, TG) schrie~rr.Das Frej-
zügigkeitsabkomme,n ,«siel:):t',;i'die volle

Dienstleistungsfrerneit (...)nicht vor». Für
die Sozialversicherung gelte immer noch
das Territorialitätsprinzip. Abgesehen von
NotfaIlen müssten die Krankenkassen
Leistungen im Ausland ohne vorherige
Einwilligung nicht bezahlen.

Nur: Ob diese Einschätzung vor dem
Bundesgericht standhielte, will der Burid
auch nach dem zweiten Zürcher Urteil
nicht wissen. Als Aufsichtsorgan der IV
wäre das Bundesamt fiir Sozialversiche-
rung (BSV) befugt, Beschwerde gegen das

Verdikt zu erheben. Das erachte man je-
doch, «nicht als opportun», sagt Michel,
Valterio, stellvertretender Direktor des
BSV. Aufschlussreich iSt seine Begrün-
dung: «Die letztinstanzliche Auslegung
des Freizügigkeitsabkommens in Bezug
auf den Dienstleistungsverkehr könnte
vielschichtige Auswirkungen haben, nicht
nur im Berekh der Sozialversicherun-
gen.» Mit andern Worten: Das BSV ftirch-
tet, dass das Bundesgericht das Zqrcher
Urteil stützen und damit der unkontrol-

'lierbaren Mengenausweitung in der obli-
gatorischen Krankenversicherung Tür
und Tor öffnen könnte.

Die IV verliert und zahlt

Das Urteil weiter ziehen könnte auch
die IV-Stelle Zürich, die As Behandlung
im Ausland nun schon zum' zweiten Mal
gegen ihren Wilien bezahlen musste. Sie
sieht jedoch davon ab. Es bestehe «kein
Grund, an den rechtlich fundierten Urtei-
len zu zweifeln», sagt Urs Mattenberger
von' der IV-Stelle. Ans Bundesgericht ge-
hmge man im Übrigen nur «in Ausnalune-
fällen, wenn uns ein Urteil als stossend er-
scheint». Auf den grundsätzlichen Aspekt
der Urteile angesprochen, sagt Mattenber-
ger, das sei Sache des Bundesamts mr So-
zialversicherung.

.In der Familie von A. schüttelt man ob
der 'Haltung der beiden Ämter den Kopf.
Nun werde man «dieses Spiel halt so wei-
terspielem>, sagt A.s Grossvater, der sich
um die rechtlichen Angelegenheiten sei-
nes Enkels kümmert. Er macht sich darauf
gefasst, auch das Honorar mr die weiteren
Behandlungel) auf dem Rechtsweg einzu-
fordern. Ohne Korrektur durch eine hö-
here Il1stanzist absehbar, dass das Zürcher
Sozialversicherungsgericht der IV weitere
Niederlagen mit derselben Begründung
bescheren wird. Auch diese Aussicht ver-
mag die IV-Stelle aber nicht von einem Re-
kurs zu überzeugen.
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